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Vorbemerkung 
Als eine Schnittstelle zwischen Hochschule und beruflicher Praxis unterstützt das 
Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW) den Wissenstransfer und bietet 
Weiterbildung auf Hochschulniveau in unterschiedlichen Lernformaten an.  
Im Sinne lebensbegleitenden Lernens stellen diese wissenschaftlichen Weiterbil-
dungsangebote (z.B. Zertifikats-Studienprogramme) eine sinnvolle Ergänzung vor-
gängig erworbener Abschlüsse oder Bausteine für den Erwerb eines akademischen 
Grades dar. Sie wenden sich an Personen mit einem ersten Hochschulabschluss und 
an Personen, die sich beruflich oder auf andere Weise für eine Teilnahme qualifiziert 
haben und ermöglichen organisierte, zielgruppengerechte Lernprozesse auf fachli-
chem und didaktisch-methodischem Niveau der Hochschule. I.d.R. werden die wis-
senschaftlichen Weiterbildungsformate mit Kreditpunkten nach dem ECTS-System 
kreditiert und schließen mit einem Zertifikat der Hochschule Fulda ab. Die Vergabe 
von ECTS-Punkten macht die Qualitätsanforderungen und den Leistungsumfang 
transparent und erhöht insgesamt die Wertigkeit von Zertifikaten der Hochschule 
Fulda. 
Wo inhaltlich und dem angestrebten Kompetenzprofil entsprechend, können ECTS-
kreditierte Weiterbildungszertifikate in den entsprechenden Modulen akademischer 
Studiengänge der Hochschule Fulda anerkannt werden, um den kumulativen Erwerb 
eines akademischen Grads zu unterstützen. Hierzu strebt das ZWW entsprechende 
Regelungen mit dem jeweils zuständigen Prüfungsausschuss an.  

1. Abschnitt: Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Die Allgemeinen Studien- und Prüfungsbestimmungen gelten für alle wissen-
schaftlichen Weiterbildungsformate an der Hochschule Fulda, die mit mindes-
tens einer Prüfung abschließen. Sie bilden mit den jeweiligen Modulbeschrei-
bungen die Prüfungsbestimmungen für das jeweilige Weiterbildungsformat, 
sofern diese nicht durch gesetzliche Vorschriften (zum Beispiel berufsspezifi-
sche Weiterbildungs-Verordnungen) oder anderweitig verbindliche, in der be-
ruflichen Praxis anerkannte Prüfungs-Standards (zum Beispiel von Berufsver-
bänden) geregelt werden. 

(2) Studiengänge im Rahmen der wissenschaftlichen Weiterbildung der Hoch-
schule Fulda unterliegen nicht diesen Allgemeinen Studien- und Prüfungsbe-
stimmungen. Sie haben jeweils eigene auf den Studiengang bezogene Prü-
fungsordnungen, die mit den Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsordnun-
gen der Hochschule Fulda die jeweilige Prüfungsordnung abbilden. 
 

§ 2 Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW) 

Im Auftrag des Präsidiums ist das ZWW für die Koordination, Organisation und 
Dokumentation des Prüfungswesens im Bereich der wissenschaftlichen Wei-
terbildung an der Hochschule Fulda einschließlich der Erteilung der Zertifikate 
und Teilnahmebescheinigungen zuständig. Das ZWW achtet darauf, dass 
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diese Allgemeinen Studien- und Prüfungsbestimmungen und ergänzende, in 
den Modulbeschreibungen enthaltene Prüfungsbestimmungen eingehalten 
werden. Ergänzend finden die Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsord-
nungen der Hochschule Fulda in der jeweils geltenden Fassung entsprechend 
Anwendung. 

§ 3 Modulbeschreibungen, Zulassung, Prüfungen   

(1) Modulbeschreibungen werden in Zusammenarbeit von ZWW und der fachli-
chen Leitung der Weiterbildung erstellt und legen im Einzelnen entsprechend 
den jeweiligen inhaltlichen Erfordernissen den Umfang, die Dauer und den Ab-
lauf von wissenschaftlichen Weiterbildungen fest. 

(2) Zu einer wissenschaftlichen Weiterbildung wird zugelassen, wer über einen 
ersten berufsqualifizierenden Abschluss und/oder einschlägige berufliche Er-
fahrung verfügt. Die Modulbeschreibungen können weitere Zulassungsvoraus-
setzungen festlegen, insbesondere Art und Umfang der beruflichen Erfahrung. 

(3) Die genaue Betitelung der in Abhängigkeit von der inhaltlichen Ausgestaltung 
der wissenschaftlichen Weiterbildung zu erwerbenden Abschlussbezeichnung 
wird in der jeweiligen Modulbeschreibung festgelegt.  

§ 4 Kosten  

Für wissenschaftliche Weiterbildungen werden gem. § 20 Abs. 5 S. 1 HessHG 
kostendeckende Entgelte erhoben. Sie werden vom Präsidium der Hoch-
schule Fulda gesondert festgelegt. 

§ 5 Aufbau, Bausteine, Zertifikats-Studienprogramme  

(1) Wissenschaftliche Weiterbildungen können aus einzelnen inhaltlich und zeit-
lich abgeschlossenen, anrechnungsfähigen Bausteinen (Blöcke, Module etc.) 
bestehen. Mehrere Bausteine können zu einem Zertifikats-Studienprogramm 
zusammengefasst werden. 

(2) Ein Baustein stellt in der Regel einen Zusammenschluss von inhaltlich aufei-
nander bezogenen Lehrveranstaltungen und Selbststudienphasen dar. Er 
dient dem Kompetenzerwerb und wird durch Lernziele definiert. Jeder Bau-
stein kann mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Die Inhalte, der Ablauf, 
der Umfang und der dem einzelnen Baustein zugrundeliegende Arbeitsauf-
wand (workload) werden für jeden Baustein in den jeweiligen Modulbeschrei-
bungen beschrieben.  

(3) Zertifikats-Studienprogramme sind wissenschaftliche Weiterbildungsformate 
und schließen mit mindestens einer Prüfung ab. Die Modulbeschreibungen le-
gen im Einzelnen fest, welche Zulassungsvoraussetzungen vorliegen müssen 
und welche Inhalte und Kompetenzen das Zertifikats-Studienprogramm ver-
mittelt. 

(4) Die Zulassung zu einem Baustein kann von bestimmten Voraussetzungen, 
insbesondere vom erfolgreichen Abschluss eines vorgängig erfolgreich absol-
vierten Bausteins abhängig gemacht werden. Näheres hierzu regeln die jewei-
ligen Modulbeschreibungen. 
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§ 6 Weiterbildungsabschlüsse gemäß § 20 Abs. 1 HessHG  

(1) Nach erfolgreichem Abschluss eines Zertifikat-Studienprogramms verleiht die 
Hochschule Fulda ein Hochschulzertifikat. Es enthält die Bezeichnung des 
Zertifikat-Studienprogramms, die Bezeichnung und Inhalte der zugehörigen 
Bausteine, deren Bewertung sowie die Anzahl der erreichten ECTS-Punkte.  

(2) Bei erfolgreichem Abschluss eines Zertifikat-Studienprogramms nach Absatz 1 
mit mindestens 10 ECTS Punkten wird ein Weiterbildungsabschluss in Anleh-
nung an die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaftliche 
Weiterbildung und Fernstudium (DGWF e.V) und unter Berücksichtigung der 
Niveaustufen des Deutschen Qualitätsrahmens (DQR) vergeben gemäß dem 
Übersichtsraster in Anlage 1. 

(3) Bei Abschluss eines Zertifikat-Studienprogramms ohne Prüfung oder prü-
fungsäquivalente Studienleistungen wird in der Regel die Teilnahme bestätigt. 
Die Teilnahmebestätigung setzt die regelmäßige Teilnahme an den Lehrver-
anstaltungen voraus. Studienprogrammspezifische Details werden in den Mo-
dulbeschreibungen festgehalten. 

(4) Zertifikate werden von der fachlichen Leitung der Weiterbildung, dem bzw. der 
Präsident*in der Hochschule Fulda und ggfs. der jeweiligen kooperierenden 
Einrichtung unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule versehen. Teil-
nahmebestätigungen werden von der fachlichen Leitung der Weiterbildung  
oder der Geschäftsführung des ZWW unterzeichnet.  

§ 7 Prüfende, Prüfungskommission 

(1) Zu Prüfenden werden nach § 22 Abs. 2 HessHG berechtigte Personen be-
stellt. 

(2) Zu Beisitzenden werden Professor*innen, wissenschaftliche Mitglieder oder 
Lehrbeauftragte der Hochschule Fulda bestellt, die im die Prüfung betreffen-
den Fachgebiet nachweislich qualifiziert sind.  

(3) Ist an der Abnahme einer Prüfung im Rahmen einer wissenschaftlichen Wei-
terbildung mehr als eine prüfende Person beteiligt, bildet das ZWW eine Prü-
fungskommission, die aus der den Einzelleistungen entsprechenden Anzahl 
von Prüfenden besteht (Kollegialprüfung). Bei mündlichen Prüfungen beste-
hen die Prüfungskommissionen entweder aus zwei Prüfenden oder aus einer 
Prüfer*in und mindestens einem bzw. einer sachkundigen Beisitzer*in. Es ist 
ein Protokoll zu führen.  

(4) Prüfende sowie Beisitzende sind zur Verschwiegenheit über die Kenntnisse 
verpflichtet, die sie aufgrund ihrer Tätigkeit erlangen.  

§ 8 Termine und Fristen 

(1) Die Prüfungstermine sind so festzulegen, dass die vorgegebene Laufzeit der 
wissenschaftlichen Weiterbildung eingehalten werden kann. Die zeitliche Ab-
folge der zu erbringenden Leistungen wird in den Modulbeschreibungen fest-
gelegt.  

(2) Über die zu erbringenden Leistungen werden die Teilnehmenden rechtzeitig 
zu Beginn des Zertifikat-Studienprogramms in geeigneter Weise informiert. 
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§ 9 Qualitätssicherung 

(1) Die Strukturen und Abläufe des ZWW richten sich auf die Unterstützung der 
Lern- und Bildungsbedürfnisse der Teilnehmenden aus. Das ZWW schafft die 
organisationalen Rahmenbedingungen für gelungenes Lernen in der wissen-
schaftlichen Weiterbildung und entwickelt sie fortlaufend weiter. 

(2) Die Lehre in der wissenschaftlichen Weiterbildung erfolgt durch hauptamtlich 
Lehrende der Hochschule Fulda sowie ausgewiesene Praxisexpert*innen.                                              

(3) Die Studienangebote berücksichtigen aktuelle Forschungserkenntnisse und 
beziehen die beruflichen Interessen der Teilnehmenden ein. Sie fokussieren in 
hohem Maße auf den Theorie-Praxis-Transfer und zielen auf die Erweiterung 
der beruflichen Handlungskompetenz der Teilnehmenden ab. 

§ 10 Evaluation 

(1) Zur kontinuierlichen Qualitätssicherung und-entwicklung der wissenschaftli-
chen Weiterbildung werden insbesondere Evaluationsinstrumente eingesetzt.  

(2) Die Evaluation der wissenschaftlichen Weiterbildung erfolgt gemäß den 
Grundsätzen der Satzung zur Evaluation von Studium, Lehre und wissen-
schaftlicher Weiterbildung an der Hochschule Fulda vom 29. Mai 2013. 

 

2. Abschnitt: Prüfungsleistungen 

§ 11 Teilnahmevoraussetzungen und Bekanntgabe der Prüfungsform  

(1) An einer Prüfung darf nur teilnehmen, wer sich für die jeweilige Weiterbildung 
in der dafür vorgesehenen Anmeldefrist verbindlich angemeldet und das Teil-
nahmeentgelt entrichtet hat. Zusätzliche Teilnahmevoraussetzungen sind den 
jeweiligen Modulbeschreibungen zu entnehmen.  

(2) Mit der Anmeldung sind die für die Prüfung zu erbringenden Teilnahmevoraus-
setzungen, wie sie in den jeweiligen Modulbeschreibungen enthalten sind, 
nachzuweisen.  

(3) Die Prüfungsform wird in den Modulbeschreibungen bekannt gegeben. Zu-
sätzlich werden die Prüfungsform sowie der Zeitpunkt der Prüfung den ange-
meldeten Teilnehmenden zu Beginn einer Studiengruppe bzw. einer separat 
buchbaren Einheit schriftlich bekannt gegeben. 
 

§ 12 Prüfungsleistungen 

(1) Bausteine mit Prüfungsabschluss schließen entweder mit einer eigenen Prü-
fung der vermittelten Lerninhalte ab und/oder es findet eine Gesamtprüfung 
über alle Bausteine am Ende des Zertifikat-Studienprogramms statt. 
Prüfungen werden als 
1. mündliche Prüfungen (§ 13) oder 
2. schriftliche Prüfungen durch Klausuren oder sonstige schriftliche Arbeiten 
(§14) oder  
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3. andere in den jeweiligen Modulbeschreibungen festgelegte, bewertbare 
Prüfungen erbracht. 

(2) Prüfungen können, außer bei Klausuren, auch als Gruppenprüfung stattfinden, 
wenn die individuellen Leistungen der einzelnen Teilnehmenden deutlich er-
kennbar und bewertbar sind.  

(3) Machen Teilnehmende glaubhaft, dass sie wegen einer chronischen Krankheit 
oder einer Behinderung nicht in der Lage sind, Prüfungsleistungen ganz oder 
teilweise in der vorgesehenen Form und/oder Dauer abzulegen, so wird die-
sen gestattet, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer verlängerten Bearbei-
tungszeit oder in einer anderen Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage ei-
nes ärztlichen Attests verlangt werden. Im Übrigen finden § 21 Abs. 1 S. 3 und 
4 der Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsordnungen der Hochschule 
Fulda entsprechend Anwendung.  

§ 13 Mündliche Prüfungsleistungen 

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen sollen Teilnehmende nachweisen, dass 
sie die Zusammenhänge des Prüfungsgebiets erkennen und spezielle Frage-
stellungen in diese Zusammenhänge einordnen können. Mündliche Prüfungs-
formen sind z.B. Seminarvorträge, Fachgespräche, Kolloquien, praktische De-
monstrationen u.a. 

(2) Die Prüfungsdauer für die mündliche Prüfung ist den jeweiligen Modulbe-
schreibungen zu entnehmen. Sie soll je Teilnehmenden 15 Minuten nicht un-
terschreiten und maximal 60 Minuten betragen. 

(3) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis der mündlichen Prüfungen 
sind in einem Protokoll festzuhalten, das von den Prüfenden und ggf. den Bei-
sitzenden zu unterzeichnen ist. Das Ergebnis der Prüfung ist den Teilnehmen-
den im Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben und zu begründen.  

§ 14 Schriftliche Prüfungsleistungen  

(1) In schriftlichen Prüfungsleistungen sollen die Teilnehmenden nachweisen, 
dass sie in begrenzter Zeit und mit festgelegten Hilfsmitteln mit den gängigen 
Theorien und Methoden des Studiengebiets das gestellte Problem erkennen 
und lösen können. Schriftliche Prüfungsformen sind z.B. Klausuren, Hausar-
beiten, Studienarbeiten, Projektarbeiten, Portfolioleistungen o.a. 

(2) Zugelassene Hilfsmittel bestimmt die jeweilige prüfende Person. Sie werden 
spätestens mit der Bekanntgabe des Prüfungstermins bekannt gegeben.  

(3) Die Bearbeitungszeit schriftlicher Prüfungsleistungen ist in den Modulbeschrei-
bungen festzuhalten und in die (Baustein-)Beschreibungen aufzunehmen. Die 
Dauer einer Klausur soll 60 Minuten nicht unterschreiten und maximal 180 Mi-
nuten betragen.  

(4) Die Art der Einreichung (z.B. Papierform, digitale Fassung via Online-Lern-
plattform oder Datenträger etc.) ist den Modulbeschreibungen zu entnehmen.  

(5) Das Bewertungsverfahren soll spätestens zwei Monate nach Prüfungsende 
abgeschlossen sein. Das Ergebnis der Prüfung ist den Teilnehmenden an-
schließend bekannt zu geben und zu begründen.  
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§ 15 Bewertung von Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung von Noten 

(1) Der Bewertung bzw. Benotung ist stets die individuelle Leistung der teilneh-
menden Person zugrunde zu legen. Die Noten für die einzelnen Prüfungsleis-
tungen werden von den jeweiligen Prüfenden festgesetzt. 

(2) Für die Benotung der Leistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 1 = sehr gut. Hervorragende Leistung. 
 2 = gut. Eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforde-

rungen liegt. 
 3 = befriedigend. Eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-

spricht. 
 4 = ausreichend. Eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Anforderungen 

noch genügt. 
 5 = nicht ausreichend. Eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

Anforderungen nicht mehr genügt. 
(3) Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können die Noten um 

0,3 auf Zwischenwerte angehoben oder abgesenkt werden. Die Noten 0,7; 
4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. In begründeten Einzelfällen kön-
nen die jeweiligen Fachspezifischen Regelungen auch eine von Absatz 2 ab-
weichende Benotung festlegen. 

(4) Sind mehrere Prüfende an der Notenbildung einer Prüfungsleistung beteiligt, 
oder wird die Note aus mehreren Prüfungsleistungen errechnet, wird sie aus 
dem gewichteten arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet. 

(5) Sofern keine Anerkennung in einem Studiengang der Hochschule Fulda ange-
strebt wird, können die Modulbeschreibungen im Einzelfall festlegen, dass 
Prüfungsleistungen mit „Bestanden“ oder „Nicht Bestanden“ bewertet werden.  

§ 16 Nachweis von Prüfungsleistungen und Arbeitsaufwand nach ECTS 

(1) Zum Nachweis der mit bestandener Prüfung abgeschlossenen Bausteine und 
der Überprüfung ihrer Anerkennung/Anrechnung werden Kreditpunkte nach 
dem European Credit Transfer System (ECTS) vergeben. Die Kreditpunkte 
werden bei Bestehen einer Prüfungsleistung erteilt und den Teilnehmenden 
bescheinigt. Wird eine Prüfung abschließend nicht bestanden oder findet le-
diglich eine Teilnahme an einem Zertifikats-Studienprogramm oder einem 
Baustein statt, werden keine Kreditpunkte erteilt.  

(2) Die Anzahl der Kreditpunkte für einen Baustein bzw. für ein Zertifikats-Studi-
enprogramm richtet sich nach dem Arbeitsaufwand, den die Teilnehmenden 
im Durchschnitt aufbringen müssen, um das jeweilige Lernziel erfolgreich zu 
erreichen. Ein Baustein umfasst i.d.R. einen Studienaufwand von 5 ECTS-
Punkten oder ein ganzzahliges Vielfaches davon. Der für den Erwerb eines 
ECTS-Punkts zugrundeliegende Arbeitsaufwand umfasst 25-30 Stunden. Die 
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS Punkten, wie Prüfungsleistun-
gen, Umfang und Dauer, werden in den Bausteinbeschreibungen bzw. in den 
Modulbeschreibungen verbindlich festgelegt.    

§ 17 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Störung 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „Nicht bestanden“ bewertet, wenn die zu prü-
fende Person einen Prüfungstermin ohne triftige Gründe versäumt oder wenn 
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sie nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. 
Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vor-
gegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.  

(2) Die für den Rücktritt oder die Fristversäumnis von Teilnehmenden geltend ge-
machten Gründe müssen dem ZWW unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit einer teilnehmenden Person ist ein 
ärztliches Attest vorzulegen. In Zweifelsfällen kann ein amtsärztliches Attest 
verlangt werden.  

(3) Wird der geltend gemachte Grund anerkannt, so wird ein neuer Prüfungster-
min bestimmt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse werden in diesem 
Fall angerechnet. Ablehnende Entscheidungen sind den Teilnehmenden un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen.  

(4) Versuchen Teilnehmende das Ergebnis ihrer Prüfungsleistungen durch Täu-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, oder 
stören sie den ordnungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins, gilt die Prü-
fungsleistung als mit „Nicht bestanden“ bewertet. Teilnehmende können in die-
sen Fällen von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. Die Prü-
fung kann einmalig wiederholt werden.  

(5) Alle Teilnehmenden sind angehalten, bei der Erstellung von Prüfungsleistun-
gen ein den akademischen Anforderungen adäquates Verhalten zu zeigen. 
Dies betrifft insbesondere die Einhaltung von Zitiervorschriften. 

§ 18 Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit mindestens „ausreichend“ 
(entsprechend der Note 4,0 oder besser) bewertet ist. 

(2) Die jeweiligen Modulbeschreibungen legen fest, welche Prüfungsleistungen 
erfolgreich erbracht werden müssen, um im Rahmen eines Zertifikat-Studien-
programms ein Zertifikat nach § 18 zu erhalten. 

(3) Haben Teilnehmende eine Prüfungsleistung nicht bestanden, werden sie in 
geeigneter Weise darüber informiert. 

(4) Auf Antrag können Teilnehmende einen Nachweis über etwaige andere erfolg-
reich abgeschlossenen Bausteine und deren Bewertungen erhalten. Haben 
Teilnehmende ohne das Absolvieren oder Bestehen von Prüfungsleistungen 
an Lehrveranstaltungen teilgenommen, wird ihnen auf Antrag eine Teilnahme-
bestätigung nach § 2 Abs. 4 ausgestellt.  

§ 19 Wiederholung von Prüfungsleistungen 

(1) Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. Nicht be-
standene Prüfungsleistungen können zweimal wiederholt werden. Prüfungen, 
die aufgrund eines Täuschungsversuchs mit „Nicht Bestanden“ bewertet wur-
den, können nur einmalig wiederholt werden. 

(2) Die nicht bestandene Prüfungsleistung ist innerhalb von 6 Monaten, nachdem 
der erste Prüfungsversuch stattfand, zu wiederholen. Der Prüfungsanspruch 
erlischt bei Versäumnis dieser Wiederholungsfrist, es sei denn, die zu prü-
fende Person hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 

§ 20 Anerkennung und Anrechnung  

Um den kumulativen Erwerb eines akademischen Grads zu unterstützen, kön-
nen ECTS-kreditierte wissenschaftliche Weiterbildungen nach Maßgabe der 
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jeweiligen Studiengänge bzw. vorbehaltlich der Entscheidung des jeweiligen 
Prüfungsausschusses in den jeweiligen Modulen akademischer Studiengänge 
der Hochschule Fulda anerkannt und angerechnet werden, sofern keine we-
sentlichen Unterschiede hinsichtlich der Inhalte und der erworbenen Kompe-
tenzen bestehen.  
Die Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsordnungen der Hochschule Fulda 
und die Prüfungsordnungen der jeweiligen Studiengänge in ihren jeweils gel-
tenden Fassungen finden entsprechend Anwendung.   

3. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

§ 21 Inkrafttreten 

Die Allgemeinen Studien- und Prüfungsbestimmungen für die wissenschaftli-
che Weiterbildung an der Hochschule Fulda treten am 01.03.2023 in Kraft. 
 
 

 

  



 

Stand 01.03.2023   Seite 10 von 10 
 

Anlage 1 
 

Übersichtsraster Weiterbildungsabschlüsse1 
 
Abschluss Format ECTS Niveaustufe 

(DQR) 
Master Weiterbildender  

Masterstudiengang 
60-120 7 

Bachelor Weiterbildender  
Bachelorstudiengang 

160-240 6 

Zertifikat  Diploma of Advanced Studies 
(DAS)* 

mind. 30 7 

Certificate of Advanced Studies 
(CAS)** 

mind. 10 7 

Diploma of Basic Studies 
(DBS)*** 

mind. 30 6 

Certificate of Basic Studies 
(CBS)**** 

mind. 10 6 

Zertifikats-Studienprogramm mit 
Prüfung 

1-9 6 oder 7 

Teilnahmebescheinigung Weiterbildungsteilnahme ohne 
Prüfung 

keine 6 oder 7 

*  DAS Studienprogramme bieten eine vertiefte Ausbildung in einem spezifischen Fachbereich auf der Kompetenzstufe 7 
nach DQR an, so dass eine Zusatzqualifikation im angestammten Beruf oder in einem neuen Fachgebiet erworben werden 
kann. Sie dauern i.d.R. 1-2 Jahre und beinhaltet neben Präsenz- und/oder Onlineunterricht und Selbststudium häufig eine 
Abschlussarbeit. Sie sind berufsbegleitend und umfassen Studienleistungen im Umfang von mindestens 30 ECTS Punk-
ten, was einem Arbeitsaufwand von 700-900 Stunden entspricht (inkl. Selbststudium). 

**  CAS Studienprogramme bieten spezifisches Wissen zu einem Thema auf der Kompetenzstufe 7 nach DQR an, so dass 
eine Zusatzqualifikation in einem bestimmten Fachgebiet erworben werden kann. Sie dauern i.d.R. wenige Monate bis ein 
Jahr und beinhaltet neben Präsenz- und/oder Onlineunterricht und Selbststudium oft auch eine Projektarbeit. Sie sind be-
rufsbegleitend und umfassen Studienleistungen im Umfang von mindestens 10 ECTS Punkten, was einem Arbeitsaufwand 
von 250-300 Stunden entspricht (inkl. Selbststudium). 

***  DBS Studienprogramme bieten eine vertiefte Ausbildung in einem spezifischen Fachbereich auf der Kompetenzstufe 6 
nach DQR an, so dass eine Zusatzqualifikation im angestammten Beruf oder in einem neuen Fachgebiet erworben werden 
kann. Ansonsten ist der Aufbau wie beim DAS. 

****  CBS Studienprogramme bieten spezifisches Wissen zu einem Thema auf der Kompetenzstufe 6 nach DQR an, so 
dass eine Zusatzqualifikation in einem bestimmten Fachgebiet erworben werden kann. Ansonsten ist der Aufbau wie beim 
CAS. 

 

 

                                                
1 Quelle: Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium e.V. (DGWF): 
Struktur und Transparenz von Angeboten der wissenschaftlichen Weiterbildung an Hochschulen in 
Deutschland. 2018 
 
Online verfügbar unter: https://dgwf.net/files/web/service/publikationen/DGWF_WB-Abschluesse.pdf, 
zuletzt abgerufen am 2. März 2022 

https://dgwf.net/files/web/service/publikationen/DGWF_WB-Abschluesse.pdf
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